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Von den geplanten Maßnahmen sind die o. a. nachteiligen Umweltauswirkungen für die Schutzgüter Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und Landschaft 
sowie während der Bauphase durch Lärmbelästigungen für den Mensch zu erwarten. Die übrigen Schutzgüter werden voraussichtlich nicht nachteilig 
betroffen sein. 
Die Umweltauswirkungen für die Schutzgüter Boden, Wasser, Arten und Lebensgemeinschaften sowie für die Landschaft ergeben sich hierbei 
ausschließlich aus den erheblichen Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes i. S. des 
Naturschutzrechts, die aber i. S. des Naturschutzrechts durch entsprechende Maßnahmen ausgeglichen werden. 
Da die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts wieder hergestellt werden, kann als Gesamteinschätzung festgestellt werden, dass von dem 
Vorhaben keine erheblichen, nicht ausgleichbaren und entscheidungsrelevante Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
 
 
UVP erforderlich ? (ja / nein):  nein, auf Grund der o. a. Gesamteinschätzung 
 
Im Auftrage 
 
 
gez. 
Köper 
ML, 306 
 

 

 


